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Ausweis zur Wahl mitbringen 

Öffnungszeiten Wahllokale

Beantragung einer Wahlkarte 



Wiederholung des 2. Wahlganges der Bundespräsidentenwahl
- Ausweis zur Wahl mitbringen -

Am 4. Dezember 2016 findet die 
Wiederholung des zweiten Wahlgan-
ges der Bundespräsidentenwahl 2016 
statt.

Hinweis:

Zur Wahl am Sonntag, 4. Dezember 
2016 bringen Sie bitte Folgendes 
in das Wahllokal mit:

•	 die amtliche Mitteilung - Wahl-
information Bundespräsiden-
tenwahl 2016 (den personali-
sierten bzw. gekennzeichneten 
Abschnitt) 

•	 ihren amtlichen Lichtbildaus-
weis. 

Die Wahlinformation ersetzt nicht 
den Identitätsnachweis!

Amtlicher Lichtbildausweis ist z. B.  
(die Aufzählung ist nicht vollständig):

•	 Reisepass (kann auch abgelaufen sein)
•	 Personalausweis
•	 Führerschein
•	 Studierendenausweis
•	 Identitätsnachweis
•	 Amtlicher Dienstausweis

Öffnungszeiten Wahllokale

Wahlsprengel 1:

Wahllokal: Gasthaus Gahleitner 
 Kirchenplatz 8, 
 4175 Herzogsdorf
Wahlzeit: 07:00 - 13:00 Uhr

Wahlsprengel 2:

Wahllokal: Gasthof Roither 
 Neußerling 211, 
 4175 Herzogsdorf
Wahlzeit:  07:30 - 12:00 Uhr

Bitte nicht vergessen!
Um neuerliche Anfechtungsgründe auszuschließen, wird ein 
besonderes Augenmerk auf die Ausweispflicht gelegt.

Wahlsprengel 3:

Wahllokal: Marktgemeindeamt 
 Herzogsdorf, EG
 Kirchenplatz 10, 
 4175 Herzogsdorf
Wahlzeit: 07:30 - 12:00 Uhr

Beantragung einer Wahlkarte

Sollten Sie am Wahltag verhindert 
sein oder nicht in Ihrem Wahllokal 
wählen können, dann beantragen Sie 
eine Wahlkarte für die Briefwahl.

•	 Der letztmögliche Zeitpunkt für 
schriftliche und Online Anträ-
ge ist Mittwoch, 30. November 
2016, 12:00 Uhr, für persönlich 
im Marktgemeindeamt einge-
brachte Anträge Freitag, 2. De-
zember 2016, 12:00 Uhr. 

•	 Der letztmögliche Zeitpunkt für 
das rechtzeitige Einlangen von 
Wahlkarten (Briefwahl) über den 
Postweg bei den Bezirkswahl-
behörden ist Sonntag, 4. De-
zember 2016, bis 17:00 Uhr.

•	 Der letztmögliche Zeitpunkt 
für das rechtzeitige Einlangen von 
Wahlkarten mittels persönlicher 
Abgabe (Briefwahl) am Wahltag, 
Sonntag, 4. Dezember 2016, ist 

in den Bezirkswahlbehörden bis 
17:00 Uhr oder auch in jedem 
Wahllokal während der Öff-
nungszeiten möglich. 

•	 Die persönliche Abgabe ist auch 
durch eine von der Wählerin oder 
von dem Wähler beauftragte Per-
son zulässig. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf Ihrer persönli-
chen Wahlkarte!


